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Betreff 

12. Flächennutzungsplan-Änderung der Gemeinde Weßling "Konzentrationsflächen für 
Kiesabbau östlich von Hochstadt"; Stellungnahme der Gemeinde Gauting 
 
Anlagen: 

Begründung-12._Änd._FNP_Konzentrationsfläch_Kiesabbau_östl._Hochstadt 
Luftbild_Kiesabbau westl_Unterbrunn 
Planteil-12._Änd._FNP_Konzentrationsfläch_Kiesabbau_östl._Hochstadt.pdf 
Umweltbericht-12._Änd._FNP_Konzentrationsfläch_Kiesabbau_östl._Hochstadt.pdf 
WSG_Brunnen_IV_Gilching_Lageplan_Stand_2015 

 
 
Sachverhalt: 

 

I. Die Gemeinde Weßling hat ein Verfahren zur 12. Änderung des Flächennutzungsplans 

zur Ausweisung zweier Flächen für den Kiesabbau eingeleitet. Gegenwärtig wird für dieses 
Verfahren die frühzeitige Beteiligung der Behörden durchgeführt. In den anliegenden Unter-

lagen wird zu diesem Verfahren u.a. folgendes erläutert: 
 
Ein Weßlinger Unternehmer baut bereits auf der Vorbehaltsfläche für Kies und Sand Nr. 90 

östlich des Weßlinger Ortsteils Hochstadt Kies ab. Die bislang im rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan der Gemeinde Weßling als Konzentrationsflächen ausgewiesenen Flä-

chen sind teilweise bereits ausgekiest und wiederverfüllt. Die vorliegende 12. Flächennut-
zungsplanänderung soll durch eine Erweiterung der vorhandenen Konzentrationsfläche die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Kiesabbau auf den Flurnummern 136, 137, 

249, 250 sowie 251, Gemarkung Hochstadt (Teilbereich I), im Trockenabbau mit anschlie-
ßender Wiederverfüllung schaffen. Für eine weitere Fläche südlich der Oberwieser Straße 

(Teilbereich II) wird der seit Juli 2015 genehmigte und durchgeführte Kiestrockenabbau nun 
im Flächennutzungsplan nachvollzogen. 
 

Das Planungsgebiet liegt südlich der Staatsstraße 2349, westlich benachbart zum Firmen-
gelände des Kies- und Quetschwerks Oberbrunn (siehe auch anliegendes Luftbild). Die 

Gemeindegrenze mit Gauting (Ober- und Unterbrunn) verläuft mitten durch das bestehende 
Abbaugebiet; der Abbau erfolgt gemeindeübergreifend. Die Eingriffsfläche umfasst eine 
Fläche von insgesamt ca. 9,85 ha. Der Kiesabbau ist für den Teilbereich I unter Berücksich-

tigung der erforderlichen Abstandsstreifen zu den Nachbargrundstücken auf einer Teilfläche 
von 9,0 ha geplant. Das Abbaugebiet ist über die Oberwieser Straße (= Gemeindeverbin-

dungsstraße) an das überörtliche Straßennetz angebunden.  
 
Der bereits genehmigte und momentan stattfindende Abbau im Teilbereich II er-streckt sich 
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über eine Fläche von ca. 5,0 ha. Nordöstlich, östlich und südöstlich befinden sich die bereits 
abgebauten und teilweise rekultivierten Flächen der Fa. Kies- und Quetschwerk Oberbrunn 
GmbH. 

 
Die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs sind in der aktuellen Teilfortschreibung des 

Regionalplanes der Region München (14) als Vorbehaltsfläche 90 ausgewiesen, also Flä-
chen, auf denen der Gewinnung oberflächennaher Bodenschätze besonderes Gewicht zu-
kommt.  

Schutzgebiete nach dem Bundesnaturschutzgesetz oder dem Bayerischen Natur-
schutzgesetz sind im Gebiet nicht ausgewiesen. Die Artenschutzkartierung enthält für das 

Gebiet keine Einträge, es besteht nach dem Arten- und Biotopschutzpro-gramm für den 
Landkreis Starnberg kein Schwerpunktgebiet für den Naturschutz. Im Nordosten der Fläche 
befindet sich das amtlich kartierte Biotop Nr. 7933-0057. Dabei handelt es sich um eine He-

ckenstruktur mit alten Eichen, die insgesamt zu erhalten ist. Das Biotop liegt am Rande der 
geplanten Abbaufläche und kann daher beim Abbau ausgespart werden.  

 
Oberstromig in einer Entfernung von ca. 600 m liegen die Brunnen 5 und 6 Hoch-stadt der 
Wassergewinnung Vierseenland. 

 
Als Folgenutzung des Kiesabbaus ist die Wiederherstellung der ursprünglichen Gelände-

oberkante geplant, Die Fläche soll nach erfolgter Rekultivierung wieder landwirtschaftlich 
genutzt werden.  
 

Eine Erhöhung der Immissionen durch LKW-Verkehr ist mit der Änderung des Flä-
chennutzungsplans und der Neuausweisung der Flächen als Konzentrationsflächen für 

„Fläche für Abgrabung (Kies) geplant“ nicht ersichtlich. Vielmehr ist mit den zwischenzeitlich 
veränderten örtlichen Straßenverhältnissen (Ortsumfahrung Ober- / Unterbrunn) bereits ei-
ne deutliche Entlastung der Ortschaften von LKW-Verkehr und damit entsprechenden Im-

missionen erzielt worden.  
 

Mit der Ausweisung der Flurnummern 136, 137, 249, 250 sowie 251, Gemarkung Hoch-
stadt, Gemeinde Weßling, als Konzentrationsflächen für „Fläche für Abgrabung (Kies) ge-
plant“ und einer auf dieser Ausweisung basierenden Genehmigung des Abgrabungs- und 

Verfüllbetriebs wird der Abgrabungs- und Verfüllbetrieb der Fa. Gebrüder Klarwein GmbH 
von der jetzigen Flurnummer 984, Gemarkung Oberpfaffenhofen, wechseln, sodass kein 

zusätzlicher LKW-Verkehr entsteht. Darüber hinaus besteht das Haupttätigkeitsfeld der Fa. 
Gebrüder Klarwein GmbH  im Großraum München. Die Verkehrswege führen überwiegend 
über die Umgehungsstraße St 2069 unmittelbar zum Autobahnanschluss Gilching der A96. 

Die umliegenden Ortschaften werden durch den LKW-Verkehr zu den ausgewiesenen Kie-
sabbauflächen daher nur im Einzelfall und nur in geringem Umfang berührt. 
 

II. Aus Sicht der Verwaltung ist zu der beabsichtigten 12. Änderung des Flächennutzungs-

plans der Gemeinde Weßling folgendes anzumerken: 
 

1. In der den Unterlagen beigefügten Planzeichnung „Änderungsplan“ ist mit blauer Umran-
dung die (westliche bzw. südliche) Grenze des geplanten Wasserschutzgebiets für den 

Brunnen Gilching IV dargestellt. Diese Darstellung berücksichtigt jedoch nicht die bereits 
seit dem Jahr 2009 vorgenommene Änderung beim geplanten Umgriff dieses Wasser-
schutzgebiets. Anlässlich des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans und zur 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 /OBERBRUNN für das östlich benachbart gelegene 
Areal des Kies- und Quetschwerks Oberbrunn hat das Wasserwirtschaftsamt Weilheim mit 

Schreiben vom 16.04.2009 mitgeteilt, dass der Wasserschutzgebietsvorschlag abgeändert 
wurde und dabei das Grundstück des Kies- und Quetschwerks Oberbrunn aus dem geplan-
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ten Gebietsumgriff herausgenommen wurde, vgl. anliegende geänderte Plandarstellung 
zum Umgriff des Wasserschutzgebiets für den Brunnen Gilching IV, Stand: 07.12.2015. 
Diese aktualisierte geplante Umgrenzung des Wasserschutzgebiets sollte entsprechend in 

die vorliegenden Planunterlagen über die 12. Flächennutzungsplan-Änderung der Gemein-
de Weßling zu übernommen werden. 

 
2. Wir gehen davon aus, dass die durch das geplante Kiesabbaugebiet verlaufende Ober-
wieser Straße auch während und nach der Kiesabbautätigkeit zur Benutzung durch den 

öffentlichen Verkehr erhalten bleibt. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1.  Der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis von der Beschluss-

vorlage der Verwaltung (Drucksache Ö 0566) vom 29.06.2017. 
 

2  Der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss fasst hinsichtlich der Stellungnahme 
der Gemeinde Gauting zur 12. Flächennutzungsplan-Änderung der Gemeinde Weß-
ling „Konzentrationsflächen für Kiesabbau östlich von Hochstadt“ folgenden Be-

schluss:  
 

2.1 In der den Unterlagen zur 12. Flächennutzungsplan-Änderung der Gemeinde Weß-
ling beigefügten Planzeichnung „Änderungsplan“ ist der Verlauf der Grenze des ge-
planten Wasserschutzgebiets für den Brunnen Gilching IV gemäß der anliegenden 

aktualisierten Plandarstellung zum geplanten Umgriff des Wasserschutzgebiets für 
den Brunnen Gilching IV, Stand: 07.12.2015, entsprechend anzupassen. 

 
2.2 Die Gemeinde Gauting geht davon aus, dass die durch das geplante Kiesabbauge-

biet verlaufende Oberwieser Straße auch während und nach der Kiesabbautätigkeit 

zur Benutzung durch den öffentlichen Verkehr erhalten bleibt. 
 

 
 
Gauting, 29.06.2017 
 
 
 
 
Unterschrift 
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